
745 Souveränität

Helfershelfern innerhalb der 
Arbeiterbewegung - alles dar
angesetzt wird, revolutionäre 
Arbeiterorganisationen zu zer
splittern. In der sozialistischen 
Gesellschaft kommt die S. inner
halb des Landes vor allem in der 
Einheit der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei zum Ausdruck. Das 
ist zugleich Grundlage und 
Kraftquell für die Wirksamkeit 
des Bündnisses mit anderen 
werktätigen Klassen und Schich
ten. Die S. wird hier zu einer 
wichtigen Triebkraft der gesam
ten Gesellschaft (politisch-mora
lische Einheit des Volkes). Die 
internationale S. der Arbeiter
klasse beinhaltet den brüder
lichen Zusammenhalt der revo
lutionären Abteilung eines Lan
des mit der internationalen revo
lutionären Arbeiterbewegung. 
Hauptkraft ist die sozialistische 
Staatengemeinschaft als einheit
liches, politisch-ideologisches, 
wirtschaftliches und militärisches 
Zentrum auf dem weltweiten 
Vormarsch zum Sozialismus und 
Kommunismus. Unterschiedliche 
Formen der proletarischen S. 
sind u. a.: multilaterale und bi
laterale Verträge sowie Abstim
mung der innen- und außenpoli
tischen Maßnahmen zwischen 
den sozialistischen Ländern; Ar
beitsteilung und Kooperation; 
gegenseitige Hilfe und Unter
stützung bei Streikkämpfen, De
monstrationen u. a. Aktionen in 
den kapitalistischen Ländern für 
Frieden, Demokratie und Sozia
lismus; Unterstützung des natio
nalen Befreiungskampfes unter
drückter Völker, w.ie z. B. des 
heldenhaften vietnamesischen 
Volkes. —>■ proletarischer Inter
nationalismus

Souveränität: 1. staatliche S.:
unabdingbare Eigenschaft des 
Staates als Völkerrechtssubjekt, 
die in der ausschließlichen ober

sten Hoheitsgewalt jedes Staates 
auf seinem Territorium und über 
dieses, in seinem Recht auf freie, 
unabhängige Entscheidung über 
die Gestaltung seiner Gesell
schafts- und Staatsordnung, sei
nes Verfassungs- und Rechts
systems sowie über seine 
gesamte Innen-, Außen-, Wirt
schafts-, Sozial- und Kulturpoli
tik besteht. Da die S. eine un
veräußerliche Eigenschaft jedes 
Staates ist, schließt ihre Ausübung 
für jeden Staat die Achtung der
S. jedes anderen Staates in sich 
ein; sie setzt daher die strikte 
Achtung der Prinzipien und Nor
men des —* Völkerrechts voraus. 
Die staatliche S. bildete sich als 
politisches und völkerrechtliches 
Prinzip ausgangs des Feudalis
mus mit der Entstehung zentrali
sierter absolutistischer Staaten 
heraus. Die S., zunächst als 
Eigenschaft des Monarchen auf
gefaßt, wurde später von den 
Ideologen der jungen Bourgeoi
sie als Eigenschaft des (bürger
lichen) Staates formuliert. Als 
staatliche S. hat die S. immer 
einen konkreten Klasseninhalt, 
der sich aus den Machtverhältnis
sen in dem jeweiligen Staat er
gibt. Die S. eines kapitalistischen 
Staates kann ihrem Inhalt nach 
immer nur die S. der Bourgeoi
sie sein. Die S. eines sozialisti
schen Staates ist ihrem Klassen
wesen nach die S. der Arbeiter
klasse und der mit ihr verbünde
ten Klassen und Schichten. Aus 
diesem unterschiedlichen Klas
seninhalt der staatlichen S. er
geben sich prinzipielle Unter
schiede hinsichtlich der Zielrich
tung, der Formen und Methoden 
der Ausübung der S. durch bür
gerliche bzw. imperialistische 
Staaten einerseits und sozialisti
sche Staaten andererseits, die 
ihren Ausdruck in der gesamten 
Innen- und Außenpolitik dieser 
Staaten finden. Insbesondere


